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Dann werden wir klagen!

Der Adressat des nachstehenden Leser-
briefes ist KV-Vorstandsvize Uwe Kraffel: 

Hiermit protestieren wir aufs Schärfste 
gegen die angedachte massive Absen-
kung der ambulanten antrags- und 
genehmigungspflichtigen Psychothera
pie (Abschnitt 35.2) durch Schaffung 
von Sonderbudgets als Zuschlag zu den 
RLV.

Im Infoschreiben der KV Berlin zur 
Honorarreform 2009 haben Sie uns 
ausdrücklich die Vergütung dieser 
Leistungen zu Preisen des Euro-EBM 
und ohne Mengenabstaffelung zuge
sichert. Dies wurde in der anberaum-
ten Vertreterversammlung zur Honorar
reform 2009 von Herrn Köhler von der 
KBV bestätigt. In einer persönlichen 
Anfrage Anfang März 2009 durch den 
BPA hat Frau Prehn die vorgetragene 
Befürchtung einer Absenkung von Psy-
chotherapieleistungen nach GOP 35.2 
als völlig haltlos zurückgewiesen und 
uns den gesetzlich garantierten Schutz 
der Vergütung dieser Leistungen nach 
SGB V zugesichert. Ein Ziel dieser 
Gesundheitsreform war u. a.: „gleiches 
Geld für gleiche Arbeit“. 

Historisch betrachtet wurden die Psy-
chologischen Psychotherapeuten mit 
in den KV-Bereich aufgenommen und 
durch die KV vertreten. Im weiteren Ver-
lauf konnten sie durch ein BSG-Urteil 

einen garantierten festen Stundenlohn 
für ihre Arbeit erstreiten. Es kann von 
uns Ärzten jetzt nicht widerspruchs-
los hingenommen werden, dass man 
unsere psychotherapeutische Arbeit 
so viel geringer bewertet, dass man 
gewillt ist, sie mit Cent-Beträgen abzu-
speisen und ihre Existenz im psycho-
therapeutischen Versorgungsbereich zu 
vernichten. Wir können die von Ihnen 
anvisierte Vergütung der Antragspsy-
chotherapie nicht akzeptieren, da sie 
nicht mehr kostendeckend und somit 
unrealistisch ist.

Im Gegensatz zu den Psychologen und 
rein psychotherapeutisch arbeitenden 
Ärzten mit minimalem Kostenaufwand 
sind wir Haus- und Fachärzte gezwun-
gen, einen sehr kostenintensiven Appa-
rat vorzuhalten, um unsere Patienten 
sowohl somatisch als auch psycho-
therapeutisch adäquat behandeln zu 
können. Sollte es zu einer Absenkung 
der Vergütung der Psychotherapieleis
tungen kommen, wären wir nicht mehr 
dazu in der Lage, die hohen Praxisun
kosten zu erwirtschaften.

Mit Übernahme einer genehmigungs-
pflichtigen Psychotherapie sind wir 
Verträge sowohl mit dem Patienten 
als auch der Krankenkasse eingegan-
gen, die uns persönlich und verbind-
lich für eine festgesetzte Behandlungs-
dauer binden, ebenso haben wir einen 
Anspruch auf die vereinbarte Vergü-
tung.

Es war ausdrücklich gesundheitspo
litisch erwünscht und entspricht einer 
umfassenden Betrachtungsweise des 
Patienten, die Psychotherapie in die 
medizinische Grundversorgung bzw. 
somatische Medizin zu integrieren. Vor 
diesem Hintergrund haben wir die zeit- 
und kostenintensive Aus- und Weiterbil-
dung zum Psychotherapeuten auf uns 
genommen. Seit Ende 2009 wurde uns 
mangels vorhandener Psychotherapie-
sitze die Möglichkeit genommen, eine 
Umwandlung in eine ausschließlich 
psychotherapeutische Tätigkeit vorzu-
nehmen.

Leserbriefe

Wir erwarten von Ihnen als dem von 
uns mandatierten Vertreter, in einer 
Zeit der gesundheitspolitischen Orien-
tierungslosigkeit, Praxisstrukturen, die 
über ein Berufsleben hin gewachsen 
sind, im Sinne des Vertrauensschutzes 
zu erhalten, anstatt sie Lösungen zu 
opfern, die einer kurzfristigen finan
ziellen Umverteilung dienen.

Wir fordern die Umsetzung der uns 
zugesagten Vergütung der Psychothera-
pieleistungen nach GOP 35.2 in Euro
beträgen unabhängig von der Menge 
der von uns erbrachten Psychotherapie-
leistungen (90-%-Regelung).

Sollte es zu einer Rücknahme der zuge-
sagten und inzwischen umgesetzten 
Vergütung kommen, werden wir alle uns 
zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, 
um dies zu verhindern, und vor dem 
Sozialgericht Klage einreichen.

Renate Lott, 
Fachärztin für Allgemeinmedizin, 

14059 Berlin, 

Dr. med. Almut Meyer-Brand, 
Fachärztin für Frauenheilkunde, 

10783 Berlin,

Dr. med. Rüdiger Brand, 
Facharzt für Innere Medizin, 

10783 Berlin

und acht weitere Unterzeichner als 
„hausärztliche / fachärztliche Psycho-

therapeuten < 90 %“.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben 
Dr. Kraffel um eine Stellungnahme zu 
dem o. a. Brief gebeten. Seine Antwort:

1.	 Niemand hat zum damaligen Zeit-
punkt ahnen können, wie sehr der 
Behandlungsbedarf in einigen Leis
tungsbereichen innerhalb kürzester 
Zeit ansteigen würde. 

2.	 Alle von uns vorgelegten Abrech-
nungsdaten belegen deutlich, dass 
die Basisversorgung angesichts 
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der drastischen Zunahme von 
Leistungen außerhalb der RLV bin-
nen kürzester Zeit finanziellen Schiff-
bruch erlitten hätte. Der Vorstand 
musste handeln und hat – so früh 
dies überhaupt möglich war – die 
Debatte darüber angestoßen.

3.	 Die Vertreterversammlung hat sich 
schließlich nach zwei sehr intensiven 
und langwierigen Debatten mit knap-
per Mehrheit für die jetzt in Rede 
stehende Lösung entschieden. Befür-
worter und Gegner dieser Regelung 
gab es in fast allen dort vertretenen 
haus- und fachärztlichen Arztgrup-
pen. Entschieden wurde zwischen 
mehreren Abstimmungsvarianten 
aus dem Vorstand und aus der Ver-
treterversammlung. Eine dieser 
(von uns freilich nicht favorisierten) 
Variante lautete verkürzt: Alles so 
belassen wie bisher. 

4.	 Niemand im Vorstand und in der 
Vertreterversammlung hat aus einer 
Geringschätzung psychotherapeu-
tischer Leistungen heraus gehandelt. 
Auch andere freie Leistungen sind 
von der RLV-Stabilisierung betroffen.

5.	 Gerichtlich angeordnete bzw. veran-
lasste Honorargarantien im Bereich 
der Psychotherapie gibt es nur für 

Praxen mit einem PT-Leistungsanteil 
von über 90 %.

„Hochkonjunktur für freie 
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Keine neuen Verwerfungen

Das Bemühen der Vertreterversamm-
lung, die Basisversorgung durch die 
Stabilisierung bzw. Anhebung der RLV-
Werte zu sichern, ist zunächst einmal 
zu begrüßen, denn wenn wir unsere 
Kernleistungen nicht mehr ausreichend 
vergütet bekommen, bricht die Finan-
zierungsgrundlage für das ambulante 
Versorgungssystem in der Hauptstadt 
zusammen. Hierbei muss allerdings 
darauf geachtet werden, dass es nicht 
zu neuen Verwerfungen kommt.

Im „Gießkannen-Prinzip“ Budgets für 
Zusatzleistungen wie Akupunktur zu 
verschenken und gleichzeitig „lebens-
wichtige Leistungen“ wie Sonografie 
und Psychotherapie auf ein Minimum 
zu kürzen und bei der Verteilung der 
Budgets nicht darauf zu achten, wie 
oft eine Leistung tatsächlich erbracht 
wird, konterkariert die gute Absicht des 
Beschlusses der Vertreterversammlung.

Die Beschlusslage zum Ärztlichen 
Bereitschaftsdienst, das Geldvolumen 

und nicht das Punktevolumen für 2008 
festzuschreiben, erscheint sehr willkür-
lich und muss grundsätzlich infrage 
gestellt werden, da geltende Regeln des 
Bewertungsausschusses auf Bundes
ebene missachtet und die im EBM aus-
gewiesene Vergütung dieser Leistungen 
ignoriert werden. Auch für den ÄBD 
muss der bundeseinheitliche Punktwert 
von 3,501 Cent und der EBM 2009 wei-
terhin Gültigkeit haben.

Dr. med. Charles Woyth
Facharzt für Allgemeinmedizin

13437 Berlin

Mit Magenta durch die Stadt / 
KV-Blatt 01/10

Und die Löhne?

Es ist traurig, dass die KV Berlin gegen-
über dem Dienstleistungsunternehmen 
Clemens Kleine nicht in der Lage ist, 
Mindestlöhne für die Fahrer durchzu-
setzen. (…) Es ist traurig zu lesen, dass 
bei der Ausschreibung Mindestanfor-
derungen an die Ausstattung der Fahr-
zeuge verlangt werden, aber nicht Min-
destanforderungen an die Bezahlung 
der Fahrer.

Christoph Schultze
Arzt für Allgemeinmedizin

12249 Berlin

Anmerkung der KV Berlin: Bei der in 
Rede stehenden Ausschreibung han-
delte es sich um eine öffentliche Aus-
schreibung nach gesetzlichen Vorgaben. 

Die Dienstleistungen im Rahmen des 
Fahrenden Ärztlichen Bereitschafts-
dienstes (ÄBD) werden auf Beschluss 
der KV-Vertreterversammlung ausge-
schrieben. Auszuschreiben war danach 
ein Gesamtleistungspaket. Die jähr-
lichen Kosten für den ÄBD werden aus 
dem Verwaltungshaushalt der KV Ber-
lin bestritten. Sie lagen 1999, vor der 
erstmaligen externen Vergabe, bei ca. 
6 Mio. DM (3,06 Mio. Euro) und liegen 
aktuell bei 1,85 Mio. Euro. 
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